
Bau- und Abbruchabfälle, Dokumentation nach Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV 2017) 
 

 Die Getrennthaltung gilt als technisch unmöglich, wenn z.B. fest verbundene Mischmaterialien vorliegen. 

 Die getrennt und nicht getrennt gehaltenen Abfallfraktionen (s. Liste) müssen dokumentiert werden. 

 Archivieren Sie Wiegescheine und Rechnungen in Kopie zusammen mit der Dokumentation.  
 
 
 

Abfallart Name 
Entsorgungsanlage (z.B. 
Deponie, Verwerter) oder 
Containerdienst 

Menge im Rahmen 
KSR Projekt 

Menge nicht getrennt 
gehaltener 
Baumischabfälle im 
Rahmen Projekt KSR 

Begründung nicht Getrennthaltung 

Flachglas     technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Kunststoff, z.B. PVC 
Rohre/ Profile/ Fenster 

    technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Metalle, z.B. 
Rohrabschnitte, Pfosten, 
Profile 

    technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Bauholz, z.B. lackiert, 
furniert (AI – A III) 

    technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Holz mit schädlichen 
Verunreinigungen, z.B. 
Holzschutzmittel 
(A IV) 

    technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Dämmmaterialien, KMF 
wie Glas/Steinwolle 

    technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Bitumengemische     technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Baustoffe auf Gipsbasis     technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Beton     technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Ziegel     technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Fliesen und Keramik     technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

Weiteres     technisch unmöglich 

 wirtschaftlich unzumutbar 

 

 


